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Der Kontrollausschuss des Oö. Landtags hat sich in seiner Sitzung am 28. Juni 2023 mit dem Bericht 

des Oö. Landesrechnungshofs über die Initiativprüfung „Flächeninanspruchnahme und 

widmungskonforme Nutzung des Raumes in OÖ“ befasst. Dabei hat der Kontrollausschuss 

nachstehende Empfehlungen im Sinn des § 9 Abs. 2 des Oö. Landesrechnungshofgesetzes 2013 

beschlossen: 

 

I. Um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen, sollte das Land OÖ verstärkt 

durch Verordnungen steuern. Es sollte landesweite, regionale bzw. sektorale 

Raumordnungsprogramme beispielsweise für landschaftliche oder landwirtschaftliche 

Vorrangflächen erstellen. (Berichtspunkte 7, 8, 10, 18, 19, 28 und 29, Umsetzung 

langfristig)  

 

II. Zumindest in bestimmten unbebauten Gebieten sollten Bebauungspläne verpflichtend 

erlassen werden. Inhaltlich sollten Bebauungspläne insbesondere die Bauweise und 

das Maß der baulichen Nutzung verbindlich festlegen. (Berichtspunkte 23, 28 und 33, 

Umsetzung kurzfristig)  

 

III.  Das Land OÖ sollte folgende Maßnahmen setzen bzw. auf die Gemeinden einwirken:  

a)  Anlässlich einer Änderung des Flächenwidmungsplans – Neuwidmung von 

Bauland – wären weiterhin privatwirtschaftliche Maßnahmen (Baulandsicherungs-

verträge) zu treffen.  

 

IV.  Das Land OÖ sollte sich der unzulässigen Nutzung von Wohngebäuden zu Freizeit- und 

Erholungszwecken, die eigentlich für den dauernden Wohnbedarf bestimmt sind, 

verstärkt widmen und die bestehenden Steuerungsansätze weiterentwickeln. 

(Berichtspunkte 37 und 38, Umsetzung mittelfristig)  
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V. Das Land OÖ sollte die im Zuge dieser Prüfung festgestellten Verdachtsfälle von nicht 

widmungskonformen Bauten IT-unterstützt an die betroffenen Gemeinden übermitteln 

und im Rahmen seines Aufsichtsrechts diese zur Abgabe einer Stellungnahme bzw. zur 

Berichterstattung über die gesetzten Maßnahmen auffordern. Sofern die 

Stellungnahmen bzw. Berichte der Gemeinden nicht plausibel sind, sollten die Fälle 

systematisch im Sinne eines risikoorientierten Ansatzes näher geprüft werden. Dazu 

wären zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. (Berichtspunkt 46, Umsetzung mittelfristig) 

 

VI.  Um künftig den Bau ins Grünland zu verhindern, sollten geeignete Maßnahmen gesetzt 

werden. Beispielsweise wäre eine Bestätigung der bzw. des Bauherr:in nach 

Fertigstellung der Bodenplatte bzw. des Fundaments an die Baubehörde über die 

Ausführung entsprechend der Bauanzeige bzw. -bewilligung zu übermitteln. 

(Berichtspunkt 46, Umsetzung kurzfristig)  

 

VII.  Im Sinne der Strategie „Digitale Transformation der oö. Landesverwaltung“ sollte das 

Land OÖ die Digitalisierung in der Raumordnung weiter intensivieren. Um den 

Digitalisierungsgrad zu erhöhen, wäre in einem ersten Schritt die rechtskonforme 

Ausgestaltung von digitalen Plänen zu klären. Zur Lösung dieser Frage und Abklärung 

der Ausgestaltung bzw. Umsetzung sollte ein (abteilungsübergreifendes) Projekt mit 

entsprechenden Ressourcen gestartet werden. Im Rahmen dieses Projekts sollte auch 

die digitale Abwicklung des raumordnungsrechtlichen Verfahrens über eine 

Fachanwendung (Applikation) geprüft werden. (Berichtspunkte 5, 13 und 47, 

Umsetzung mittelfristig)  

 

VIII.  Das Land OÖ sollte die Voraussetzungen für einen Zugriff auf die Daten des Gebäude- 

und Wohnungsregisters schaffen. (Berichtspunkt 48, Umsetzung mittelfristig) 

 

Der Oö. Landesrechnungshof hat in der Zeit vom 19. Februar 2024 bis 14. März 2024 eine 

Folgeprüfung im Sinn des § 4 Abs. 3 Z 4 des Oö. Landesrechnungshofgesetzes 2013 durchgeführt 

und seinen diesbezüglichen - mit 16. Mai 2024 datierten - Bericht dem Oö. Landtag übermittelt. 

Dieser Bericht wurde als Beilage 5084/2024 dem Kontrollausschuss zugewiesen.  

 

Der Kontrollausschuss hat den Bericht des Oö. Landesrechnungshofs in seiner Sitzung am 26. Juni 

2024 mit Stimmenmehrheit zur Kenntnis genommen. Der Bericht ist daher gemäß § 24 Abs. 6 in 

Verbindung mit § 22 Abs. 2 Z 3 der Oö. Landtagsgeschäftsordnung 2009 dem Oö. Landtag mit 

einem Ausschussantrag vorzulegen.  
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Der Kontrollausschuss beantragt, der Oö. Landtag möge beschließen: 

 

1. Der Bericht des Oö. Landesrechnungshofs über die Folgeprüfung „Flächen-

inanspruchnahme und widmungskonforme Nutzung des Raumes in OÖ“ wird zur 

Kenntnis genommen.  

 

2. Dem Oö. Landesrechnungshof wird für seinen Bericht gedankt.  

 

Linz, am 26. Juni 2024 

 

 Mag. Felix Eypeltauer Bgm. Dr. Christian Dörfel 

 Obmann Berichterstatter 

 


